
 
 

 

 

 

 

Vertrag über „Bandenwerbung“ zwischen der DJK 
Straßkirchen 1967 e.V. (Vermieter) 
 

 

 

und der Firma (Mieter): _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

 

1. Werbefläche: 

 

Der Vermieter vermietet dem Mieter eine Werbefläche an der Bande des Sportfeldes, 

Maße ca. 3,00 m x 0,75 m, zur gewerblichen Nutzung (Werbung für das 

Unternehmen). Mit Ende der Mietzeit endet auch das Recht des Mieters zur Nutzung 

der Werbefläche. 

 

2. Platte: 

 

Der Mieter veranlasst und beauftragt die Fertigung einer Dipond-Platte (Aluminium) 

Maße: 3m x 0,75m x 4mm inklusive Beschriftung auf seine Kosten. Die Montage der 

Platte übernimmt der Vermieter.  

 

3. Ablauf und Entfernung des Aufdrucks: 

 

Nach Ablauf der Mietzeit entfällt das Nutzungsrecht des Mieters und darf der 

Vermieter die Platte des Mieters aus der „Bande“ auf dessen Kosten entfernen, sofern 

der Mieter dies zum Ende der Mietzeit nicht bereits selbst vorgenommen hat oder der 

Mietvertrag einvernehmlich verlängert wurde. 

 

4. Gestaltung der Platte: 

 

Der Mieter hat das Recht, die Gestaltung des Aufdrucks zu bestimmen, solange er 

nicht gegen Gesetze, Vorschriften oder die guten Sitten verstößt. In diesem Fall kann 

der Vermieter das Anbringen der Platte untersagen, den Aufdruck auf  Kosten des 

Mieters entfernen lassen und vom Mieter Schadenersatz wegen Nichterfüllung 

verlangen und den Vertrag fristlos kündigen.  

 

 



5. Haftung 

 

 Der Vermieter haftet während der Mietzeit nicht für Schäden an der Platte oder am 

 Aufdruck, die durch Dritte oder im Rahmen des Sportbetriebs verursacht werden. 

 Ansonsten haftet er nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

6. Dauer der Mietzeit: 

 

Die Mietzeit beginnt mit Unterzeichnung des Vertrages und dauert 5 Jahre. Der 

Vertrag verlängert sich ohne weiteres jeweils um ein Kalenderjahr, wenn nicht eine 

der Parteien den Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf des Vertrages 

schriftlich kündigt.  

 

7. Mietzins: 

 

Der Mietzins für die Nutzung der Werbefläche beträgt pro Jahr 200,00 €. Der Mieter 

hat dem Vermieter eine entsprechende Einzugsermächtigung zum Bankeinzug (s. 

unten) zu erteilen. 

 

8. Anpassungsregelung: 

 

Der Mietzins darf nach Ablauf von 4 Jahren mit einer Frist von einem Jahr 

angemessen vom Vermieter erhöht werden. Stimmt der Mieter der Erhöhung nicht zu 

endet der Vertrag mit Ablauf der Mietzeit nach Nr. 5 Satz 1. 

 

 

Ort, Datum: __________________ __________________ 

 

Unterschriften: __________________ __________________ 

 Vermieter Mieter 

 

Anhang 

 

SEPA Lastschriftmandat zum Einzug des Mietzinses 

 

Kontoinhaber  ____________________________________________________________ 

 

IBAN   DE __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 

 

BIC   ____________________________________________________________  

 

Der Mieter ermächtigt den Vermieter (DJK Straßkirchen) den Mietzins jährlich einzuziehen. Ich ermächtige den 

unten genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem unten genannten Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

 

Zahlungsempfänger: DJK Straßkirchen e.V. 

 

_______________________  ________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 

Gläubiger – Identifikationsnummer:  DE71 ZZZ0 0001 0051 63  

Mandatsreferenz = Bandenwerbung 

 



Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 

Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 

Berechtigungen erhoben. 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 

Widerspruchsrecht 

 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der DJK Straßkirchen e.V. 

(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zu ersuchen. 

 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der DJK Straßkirchen e.V. 

(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 

Daten verlangen. 

 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 

für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 

postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen 

dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 

bestehenden Basistarifen. 

 

 Ich habe die Einwilligung zum Datenschutz gelesen und verstanden. Mit meiner 

Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Nutzung und Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten einverstanden bin. 

 
 

 

 

_______________________  ________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 

 

 


